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1980 01 30 

Regierungsvorlage 

Zweites Zusatzabkommen zum Abkommen 
vom 12. Oktober 1966 zwischen der Re­
publik österreich . und der Türkischen Re-

publik über Soziale Sicherheit 

Die Republik Österreich und die Republik 
'Türkei sind übereingekommen, das am 12. Okto­
ber 1966 geschlossene Abkommen über Soziale 
Sicherheit - im folgenden Abkommen ge­
nannt - wie folgt zu ändern und zu ergänzen: 

Artikel I 

1. Im Artikel 1 hat die Ziffer 4 zu lauten: 

,,4. "Zuständige Behörde" 
in bezug auf Österreich den· Bundesminister 
für soziale Verwaltung, hinsichtlich lier Familien­
beihilfen den Bundesminister für FInanzen, 
in bezug auf die Türkei das Ministerium für 
Soziale Sicherheit;" 

2. Abschnitt II Kapitel 4 hat zu lauten: 

"KAPITEL 4 

Familienbeihilfe 

Artikel 25 

(1) Eine Person, die in einem Vertr~gsstaat 
als Dienstnehmer erwerbstätig ist, hat nach den 
Rechtsvonchriften dieses Vertrags staates An­
spruch auf Familienbeihilfe auch für die Kinder, 
die sich ständig in dem anderen Vertragsstaat 
aufhalten. 

(2) Für den Anspruch auf Familienbeihilfen 
werden die Dienstnehmer so behandelt, als 
hätten sie ihren Wohnsitz ausschließlich in dem 
Vertragsstaat, in dem die Beschäftigung ausgeübt 
wird. 

Artikel 25 a 

Avusturya Cumhuriyeti ile Türkiye Cum­
huriyeti arasmdaki 12 Ekim 1966tarihli 
Sosyal Güvenlik Anla§masma i1i§kin ikinci 

Ek Anla§ma 

A vusturya Cumhuriyeti ve Türkiye Cum­
huriyeti, 12 Ekim 1966 da aktedilmi§ buhinan 
Sosyal Güvenlik Anla§maslOl (a§agtda anla§ma 
olarak zikredilecektir) a§agldaki §ekilde degi§tir­
mek ve tamamlamak hususunda mutablk 
kalml§lardlr. 

Madde I 

1~ Anla§marun 1. maddesinin 4. bendi a§agtdaki 
§ekilde olacakttr: 

«4. «Yetkili Makam» 
Avusturya baktmlOdan, Sosyal Güvenlik Bakant, 
aile yardtmt ile ilgili hususlarda Maliye Bakaru, 
Türkiye BaktmlOdan, Sosyal Güvenlik Bakanltgl». 

2. Anla§manlO H. bölümünün 4. klSmt 
a§agtdaki §ekilde olacakttr: 

«KISIM 4 

Aile Yardtmlarl 

Madde 25 

(1) Akit taratlardan birinin ülkesinde i§S;i 
olarak s;alt§an bir kimse, bu akit taraf mevzuatlna 
göre, diger akit taraf ülkesinde j ikamet eden 
s;ocuklan is;in de aUe yardtml talep etme hakklOa 
sahiptir. 

(2) I§~i olarak ~lt§anlar, alle yardtrtU talep 
edilmesinde, sank i ikametgahlan sadece s;ah§t1klan 
akit taraf ülkesinde bulunuyormu§ gibi i§lem 
görüi:Jer. 

Madde 2Sa 

Die. Familienbeihilfe, die nach osterreichischen A vusturya mevzuatlna göre, sürekli olarak 
Rechtsvorschriften für Kinder gewährt wird, Türkiye'de ikamet eden s;ocuklara yapdan aile 
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2 237 der Beilagen 

die sich ständig in der Türkei aufhalten, beträgt 
monatlich S 600 für jedes· Kind. Dieser Betrag 
erhöht oder vermindert sich um denselben 
Prozentsatz, um den· sich in Österreich die 
Familienbeihilfe ·für ein Kind jeweils nach dem 
1. Jänner 1978 erhöht oder vermindert. 

Artikel 25 b 

(1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaates für die Erlangung des Anspruches 
auf Familienbeihilfe bestimmte Wartezeiten· vor, 
so werden die in dem anderen Vertragsstaat 
zurückgelegten gleichartigen Zeiten ange­
rechnet. 

(2) Dienstnehmer, die Geldleistungen nach 
den Rechtsvorschriften über die Kranken- oder 
Arbeitslosenversicherung eines Vertragsstaates 
beziehen, sind in bezug auf den Anspruch auf 
Familienbeihilfe so zu behandeln, als ob sie in 
dem Veitragsstaat, nach dessen Rechtsvorschriften 
.sie diese Geldleistungen erhalten, beschäftigt 
wären. 

Artikel 25 c 

, Hat eine Person während eines Kalender­
monats unter Berücksichtigung dieses Abkom­
mens für ein Kind nacheinander die Anspruchs­
voraussetzungen nach den Rechtsvorschriften 
des einen und des anderen Vertragsstaates 
erfüllt, so werden Familienbeihilfen für diesen 
Monat nur von dem Vertragsstaat gewährt, 
nich dessen Rechtsvorschriften sie zu Beginn 
des Monats zu gewähren waren. 

yardlml her c;ocuk ic;in ayda 600 ~ilin'dir. Bu 
meblag, 1 Ocak 1978 den sonra Avusturya'da 
her c;ocuk ic;in ödenen c;ocuk paraslmn yükseltildigi 
veya azaltlldlgl oranda yükseltilir veya azaltlhr. 

Madde 25 b 

(1) Akit taraflardan birinin mevzuatl, aile 
yardlmlartndan faydalanmaya hak kazanmak ic;in 
belirli bir beklenie süresi öngörüyorsa, 0 takdirde 
diger akit taraf ülkesinde gec;irilmi§ benzer 
süreler dikkate ahmr. 

(2) Akit taraflardan birinin hastahk veya 
i§sizlik sigortasl mevzuattna göre para yardlmlart 
yaptlan i§c;iler hakktnda, aile yardlmlart baklmlo­
dan sanki sözkonusu para yardlmlartntn yaplldlgl 
akit taraf ülkesinde c;ah§lyorlarml§ gibi i§lem 
yaplhr . 

Madde 25 c 

Bu Anla§ma hükürlerine göre, bir kimsenin 
bir takvim ayl ic;erisinde bir c;ocuk ic;in her 
iki akit taraf mevzuatlna göre gerekli §artlart 
yerine getirerek, aile yardtmlartndan faydalanmaya 
hak kazanml§ olmasl halinde 0 aya ait aile yardlm­
lart, sadece, mevzuatlna göre aytn ba§tnda 
yardtm yapmasl gereken akit tarafc;a yaplhr. 

Artikel 25·d Madde 25 d 

Sind nach den Rechtsvorschriften beider Ver- Bu Anla§ma hükümleri muvacehesinde, bir 
tragsstaaten unter Berücksichtigung dieses Ab- c;ocuk ic;in her iki akit taraf mevzuattna göre 
kommens für ein Kind die Voraussetzungen aile yardlmlartndan faydalanma imkam mevcutsa, 
für die Gewährung von Familienbeihilfen in bu c;ocuk ic;in aile yardtmlaI1, sadece c;ocugun 
beiden Vertrags staaten gegeben, so sind die devamh surette ikamet ettigi akit ülke taraftndan 
Familienbeihilfen für dieses Kind ausschließlich saglarur. 
nach den Rechtsvorschriften des Vertrags staates 
zu gewähren, in dem sich das Kind ständig 
aufhält. 

Artikel 25 e Madde 25 e 

Kinder im Sinne dieses Kapitels sind Personen, Bu klslmda «c;ocuklar» deyimi, uygulanacak 
für die nach den anzuwendenden Rechtsvor- mevzuata göre kendileri ic;in aile yardlml 
schriften Familienbeihilfen vorgesehen sind." öngörülmü§ bulunan kimseleri kapsar.» 

3. Dem Schlußprotokoll zum Abkommen 
sind die Ziffern 16 und 17 mit folgendem Wortlaut 
anzufügen: 

,,16. Zu Abschnitt II Kapitel 4 des Abkommens: 
In bezug auf die Familienbeihilfe findet Artikel 4 

nur nach Maßgabe der . Artikeln 25 bis 25 e 
Anwendung. 

3. Anla§maya Ek Nihai Protokol'a 16. ve 17. 
bendler a§agldaki metinlerle ilave edilmi§tir: 

«,,16. Anla§mamn Bölüm II K!slm 4'üne: 
Aile yardImlaI1 ile ilgili olarak madde 4, 

sadece .25 ila 25 e maddelerine uygun §ekilde 
uygulanlr. . 
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17. Zu den Artikeln 25 und 25 a des Abkom­
mens: 

a) Anspruch auf Familienbeihilfe besteht nur, 
wenn die Beschäftigung nicht gegen die 
bestehenden Vorschriften über die Be­
schäftigung ausländischer Dienstnehmer ver­
stößt. 

b) Anspruch auf die Familienbeihilfe nach 
den österreichischen Rechtsvorschriften be­
steht nur, wenn die Beschäftigung in 
Österreich mindestens einen Kalendermonat 
dauert; auf diese Wartezeit findet eine 
Anrechnung nach 'Artikel 25 b nicht statt. 

c) Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe 
für erheblich behinderte Kinder nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften besteht 
nur für die Kinder, die sich ständig in Öster­
reich aufhalten." 

Artikel 11' 

17. Anla§manm 25 ve 25 a maddel~rine: 

a) Aile yard1m1 talep etme hakkl sadece 
yap1lan i§in yabanc1 i§s;ilerin s;ali§tmlmasma 
ili§kin cari mevzuata aykm olmamasl halinde 
mevcuttur. 

b) A vusturya mevzuatma göre, aile yard1m1 
talep etme hakk1, sadece, Avusturya'da 
en az bir takvim a Y1 s;ah§llffi1§ olmas1 
halinde mevcuttur. Bu bekleme süresi is;in 
25 b maddesine göre, bir mahsup yapdamaz~ 

c) Avusturya mevzuatma göre, önemli öls;üde 
sakat s;ocuklar is;in yükseltilmi§ aile yard1m1 
talep etme hakkl, sadece devamh olarak 
Avusturya'da ikamet eden s;ocuklar is;in 
mevcuttur.» 

Madde 11 

(1) Dieses Zusatzabkommen ist zu ratifizieren. (1) Bu Ek Anla§ma'mn tasdiki gerekir. Tasdik 
Die Ratifikationsurkunden sind sobald wie mög- belgeleri en klsa zamanda Ankara' da teati edile-
lich in Ankara auszutauschen. cektir. 

(2) Dieses Zusatzabkommen tritt z.wei Jahre 
rückwirkend, gerechnet vom Tag, an dem die 
Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden, in 
Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
dieses Zusatzabkommen unterzeichnet und' mit 
Siegeln versehen. 

Geschehen zu Wien, am 30. November 1979 
in zwei Urschriften, in deutscher und türkischer 
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise 
authentisch sind. 

Für die Republik Österreich: 

Willibald P. Pahr 

Für die Türkische Republik: 

Asaf Iuhan 

(2) Bu Ek Anla§ma, tasdik belgelerinin teati 
tarihinden itibaren geriye dogru iki yda §amil 
olarak yürürlüge girer. 

Yukandaki hususlan teyiden, akit taraffann 
yetkili klhnffi1§ temsilcileri bu Ek Anla§ma'yt 
imzalam1§ ve mühürlemi§lerdir. 

Bu Ek Anla§ma Viyana' da, 30 Kas1m 1979 
tarihinde, Almanca ve Türks;e olarak iki orijinal 
nüsha halindedüzenlenmi§ olup, her iki metin 
de aym derecede muteberdir. 

A vusturya Cumhuriyeti adma 

Willibald P. Pahr 

Türkiye Cumhuriyeti adma 

Asaf Iuhan 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Das vorliegende Zweite Zusatzabkommen zum 
Abkommen vom 12. Oktober 1966 zwischen 
der Republik Österreich und der Türkischen 
Republik über Soziale Sicherheit enthält gesetz­
ändernde und gesetzesergänzende Bestimmungen 
und bedarf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG 
der Genehmigung durch den Nationalrat. Ver­
fassungsändernde Bestimmungen sind in diesem 
Abkommen nicht enthalten. Ein Beschluß des 
Nationalrates, wonach dieses Abkommen durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist, ist nicht 
erforderlich. 

Das Zweite Zusatzabkommen regelt insbe­
sondere die Auswirkungen der mit 1. Jänner 1978 
erfolgten Umstellung des Familienlastenausglei­
ches auf ausschließliche Familienbeihilfen in 
bezug auf die Kinder, die sich ständig in der 
Türkei aufhalten. Das Zusatzabkommen ent­
spricht dem Zusatzabkommen zum Abkommen 
zwischen der Republik Öst~rreich und der 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 
über Soziale Sicherheit. Es sieht demnach vor, 
daß die in Österreich erwerbstätigen Dienst­
nehmer für ihre in der Türkei lebenden Kinder 
Anspruch auf Familienbeihilfe in Höhe von 
600 S monatlich je Kind (bezogen auf den 
1. Jänner 1978) haben. Dieser Betrag ändert 
sich im seI ben Verhältnis, wie sich die Familien­
beihilfe für ein Kind (§. 8 des Familienlasten­
ausgleichsgesetzes 1967) ändert. 

Der finanzielle Mehraufwand wird vom Aus­
gleichsfonds für Familienbeihilfe getragen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist zu be­
merken: 

Zu Art. 1 Z. 1 

Diese Bestimmung trägt den zwischenzeitig 
erfolgten geänderten Behördenzuständigkeiten in 
der Türkei Rechnung. 

Zu Art. 1 Z. 2 

Die Neufassung des Art. 25 stellt in bezug 
auf die Familienbeihilfengewährung für Kinder, 

die sich ständig im anderen Vertragsstaat auf­
halten, die nach § 5 Abs. 4 des Familienlasten­
ausgleichsgesetzes 1967 erforderliche Gegen­
seitigkeit her. 

Die im Art; 25 a vorgesehene Höhe der 
Familienbeihilfe für Kinder, die sich ständig 
in der Türkei aufhalten, entspricht im wesent­
lichen der Höhe der Familienbeihilfe, wie sie 
bis Ende 1977 nach den österreichischen Rechts­
vorschriften gewährt wurde. 

Ein Vergleich des vereinbarten Betrages mit 
den bis Ende 1977 gewährtell Familienbeihilfen 
ergibt folgende Differenzbeträge : 

Familien mit 
Kindern 

ein 
zwei 
drei 
vier 
fünf 
sechs 

Differenzbetrag 
(+) mehr 
(-) weniger 

S 

+ 75 
+ 103 
+ 15 
+ 20 

10 
40 

Für den Fall einer Änderung der Höhe der 
österreichischen Familienbeihilfe sieht Art. 25 a 
eine Änderung des vereinbarten Betrages im 
gleichen Perzentsatz vor, wobei als Basis die 
Familienbeihilfe für ein Kind genommen wurde. 
Ändert sich demnach die österreichische Familien­
beihilfe für ein Kind um 10 v. H., so ändert 
sich auch der Betrag von 600 S um 10 v. H. 
Die mit 1. Jänner 1979 erfolgte Erhöhung der 
Familienbeihilfe bedeutet daher auch eine Er­
höhußg des Betrages von 600 Sauf 620 S 
(3,41 v. H.). 

Im Art. 25 b wird die Gewährung der Fami­
lienbeihilfe auch für Dienstnehmer vorgesehen, 
die Geldleistungen aus der Kranken- oder 
Arbeitslosenversicherung beziehen. Dies bedeutet 
eine Ausweitung des Kreises der Anspruchs­
berechtigten auch auf die Bezieher von Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung (darunter fallen 
auch die Bezieherinnen von Karenzurlaubsgeld) .. 
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Textvergleich 

bisherige Fassung 

Artikel 1 

1. "Zuständige Behörde" 

in bezug auf Österreich den Bundesminister 
für soziale Verwaltung, hinsichtlich der Familien­
beihilfen den Bundesminister für Finanzen, 

in bezug auf die Türkei das Arbeitsministerium; 

KAPITEL 4 

Familienbeihilfe 

Artikel 25 

(1) Türkische Staatsangehörige, die als Dienst­
nehmer in Österreich auf Grund einer nach 
österreichischen Rechtsvorschriften erteilten Ar­
beitserlaubnis beschäftigt sind, ohne jedoch in 
Österreich einen Wohnsitz oder ihren gewöhn­
lichen Aufenthalt zu haben, haben nach Maßgabe 
derösterreichischen RechtsvorschriftenAnspruch 
auf Familienbeihilfe auch für ihre in der Türkei 
lebenden Kinder. Ein Anspruch auf Familien­
beihilfe besteht nur, wenn die Beschäftigung in 
Österreich mindestens einen vollen Kalender­
monat dauert. 

(2) Absatz 1 gilt auch für jene türkischen 
Staatsangehörigen, die sowohl in Österreich als 
auch in der Türkei einen Wohnsitz, jedoch 
den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen in der 
Türkei haben. 

(3) Artikel 5 gilt in bezug auf die Familien­
beihilfe nur insoweit, als die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 vorliegen, sowie für Zeiträume,. 
durch die auf Grund einer Beschäftigung im 
Sinne des Absatzes '1 Geldleistungen aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung von einem 
österreichischen Versicherungsträger bezogen 
werden. 

(4) Absatz 1 gilt nicht, wenn sich der Dienst­
geber oder der Sitz des Unternehmens, das 
Dienstnehmer im Sinne des Absatzes 1 be­
schpftigt, nicht in Österreich befindet, soweit 
es sich nicht um Dienstnehmer einer in Österreich 
befindlichen Zweigniederlassung eines solchen 
Unternehmens handelt. 

(5) Artikel 9 gilt nicht für die Familienbeihilfe. 

neue Fassung 

Artikel 1 

4. "Zuständige Behörde" 

in bezug auf Österreich den Bundesminister 
für soziale Verwaltung, hinsichtlich der Familien­
beihilfen den Bundesminister für Finanzen, 

in bezug auf die Türkei das. Ministerium für 
Soziale Sicherheit; 

KAPITEL 4 

Familienbeihilfe 

Artikel 25 

(1) Eine Person, die in einem Vertragsstaat 
als Dienstnehmer erwerbstätig ist, hat nach 
den Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates 
Anspruch auf Familienbeihilfe auch für die 
Kinder, die sich ständig in dem anderen Ver­
tragsstaat aufhalten. 

(2) Für den Anspruch auf Familienbeihilfen 
werden die Dienstnehmer so be,handeli,' als 
hätten sie ihren Wohnsitz ausschließlich in dem 
Vertragsstaat, in dem die Beschäftigung aus­
geübt wird. 

Artikel 25 a 

Die Familienbeihilfe, die nach österreichischen 
Rechtsvorschriften für Kinder gewährt wird, 
die sich ständig iri der Türkei aufhalten, beträgt 
600 S für jedes Kind. Dieser Betrag erhöht 
oder vermindert sich um denselben Prozentsatz, 
um den sich in Österreich die Familienbeihilfe 
für ein Kind jeweils nach dem 1. Jänner 1978 
erhöht oder vermindert. 

Artikel 25 b 

(1) Sehen die Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaates für die Erlangung des Anspruches 
auf Familienbeihilfe bestimmte Wartezeiten vor, 
so werden die in dem anderen Vertragsstaat 
zurückgelegten gleichartigen Zeiten angerechnet. -

(2) Dienstnehmer, die Geldleistungen nach 
den Rechtsvorschriften über die Kranken- oder 
Arbeitslosenversicherung eines Vertrags staates 
beziehen, sind in bezUg auf den Anspruch auf 
Familienbeihilfe so zu behandeln, als ob sie in 
dem Vertragsstaat, nach dessen Rechtsvorschriften 
sie diese Geldleistungen erhalten, beschäftigt 
wären. 

Artikel 25 c 

. Hat eine Person während eines Kalendermonats 

. unter Berücksichtigung dieses Abkommens für 
'ein Kind nacheinander die Anspruchsvoraus-
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bisherige Fassung 

237 der Beilagen 

neue Fassung 

setzungen nach den Rechtsvorschriften des einen 
und des anderen Vertragsstaates erfüllt, so 
werden Familienbeihilfen für diesen Monat nur 
von dem Vertragsstaat - gewährt, nach dessen 
Rechtsvorschriften sie zu Beginn des Monats 
zu gewähren waren. 

Artikel 25 d 

Sind nach den Rechtsvorschriften beider Ver­
tragsstaaten unter Berücksichtigung dieses Ab­
kommens für ein Kind die Voraussetzungen 
für die Gewährung von Familienbeihilfen in 
beiden Vertrags staaten gegeben, so sind die 
Familienbeihilfen für dieses Kind ausschließlich 
nach den Rechtsvorschriften des Vertragsstaates 
zu gewähren, in dem sich das Kind ständig 
aufhält. 

Schlußprotokoll 

Z. 16 Zu Abschnitt II Kapitel 4 des Ab­
kommens: 

In bezug auf die Familienbeihilfe findet 
Artikel 4 nur nach Maßgabe der Artikeln 25 
bis 25 e Anwendung. 

Z. 17 Zu den Artikeln 25 und 25 a des Ab­
kommens: 

a) Anspruch auf Familienbeihilfebesteht nur, 
wen-n die Beschäftigung nicht gegen die 
bestehenden Vorschriften über die Be­
schäftigung ausländischer Dienstnehmer ver., 
stößt. 

b) Anspruch auf die Fa:r:nilienbeihilfe nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften besteht 
nur, wenn die Beschäftigung in Österreich 
mindestens einen Kalendermonat dauert; 
auf diese Wartezeit findet eine Anrechnung 
nach Artikel 25 b nicht statt. 

c) Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe 
für erheblich behinderte Kinder nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften besteht 
nur für die Kinder, die sich ständig ~n 
Österreich aufhalten. 
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